
Erlass iur Änderung des Erlasses für die Planung und Genehmigung von Windenergiean-
lagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) 

1. Der Titel wird wie folgt geändert: 

Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise 
für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) 

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie (Az. VII.I-6 — 04 Windenergieerlass - WEA-Erl. 17), 

des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (Az. 
VII.2-2 — 2017/01 — Windenergieerlass) und 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord- 
rhein-Westfalen (Az. VI A 1 — 901.3/202) 

vom [Einzufügen: Datum des Inkrafttretens] 

2. Die Inhaltsübersicht wird unter Punkt 1 und 8.2.3.2 sowie der Anlage wie folgt neu 
gefasst, während die Anlagen entfallen: 

1 	Allgemeine Hinweise 

1.1 	Informationsquellen 

1.2 	Öffentlichkeitsbeteiligung 

(.•.) 

8.2.3.2 Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete 

(. • .) 

3. 	Die Präambel wird wie folgt neu gefasst: 

Nach I § EnWG ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effi-
ziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit 
Elektrizität, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht, gesetzlicher Auftrag der 
Energiewirtschaft. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen richtet ihre Energie- und Klimapolitik neu 
aus. Sie erarbeitet daher unter anderem eine neue Energieversorgungsstrategie NRW 
und bereitet zurzeit vor, dass auch der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP NRW) entsprechend geändert wird. Der Windenergie-Erlass ist an die jeweils gel-
tende Rechtslage anzupassen. 

Der Ausbau der Windenergie stößt in weiten Teilen des Landes auf zunehmende Vor-
behalte in der Bevölkerung. Die Landesregierung will die Akzeptanz für die Nutzung 
der Windenergie erhalten, weil sie ein wesentlicher Bestandteil für das Gelingen der 
Energiewende ist. Daher soll beim weiteren Ausbau der Windenergie insbesondere ein 
angemessener Anwohner-, Landschafts- und Naturschutz sowie Schutz von Bestandsan-
lagen sichergeStellt, ebenso wie die Unterstützung des Repowerings bestehender Wind-
parks und die Stärkung kommunaler Planungshoheit ermöglicht werden. Mit dieser Än-
derung werden die im Windenergieerlass umsetzbaren Anpassungen vorgenommen. 



4. Kapitel L I wird wie folgt neu gefasst: 

1.1 Informationsquellen 

Für die Steuerung des Windenergieausbaus stellt die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

• diesen gemeinsamen Runderlass, 

• den Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Ge-
nehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen" des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV), 

• die Windenergie-Potenzialstudie des Landesamtes für Umwelt, Natur und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV) als Energieatlas NRW (siehe 
unter http://www.energieatlas.nnv.d  e), 

• zu Fragen der wirtschaftlichen Bedeutung den Wirtschaftsbericht Nordrhein-
Westfalen (siehe https://www.land.nrw/de/tags/wirtschaftsbericht)  und 

• zu Fragen der Akzeptanz von Energieanlagen und der Beteiligungsverfahren: Dialog 
schafft Zukunft, Servicestelle für Beteiligung in NRW, Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWID- 
E), http://www.dialog-schafft-zukunfunrw.de/. 	• 

Weitere Informationen sowie Beratungsmöglichkeiten bieten die nachfolgenden Quel-
len: 

• Die EnergieAgentur.NRW arbeitet im Auftrag der Landesregierung von Nord-
rhein-Westfalen als operative Plattform mit breiter Kompetenz im Energiebe-
reich. Das Netzwerk Windenergie bietet eine interaktive Plattform, auf der sich 
die Netzwerk-Mitglieder entlang der gesamten Wertschöpfungskette themenbe-
zogen und lösungsorientiert austauschen können. Im Branchenführer Windener-
gie in NRW präsentiert sich die gesamte Wertschöpfungskette der Windindustrie 
aus Nordrhein-Westfalen. Das Nachschlagewerk wird online 
http://www.energieagentur.nrw/windenergie/branchenfuehrer)  fortlaufend aktua-
lisiert und als Druckversion jährlich neu aufgelegt. Der EnergieDialog.NRW der 
EnergieAgentur.NRW unterstützt Kommunen, Unternehmen und Bürger von 
neutraler Seite bei der Planung und Umsetzung lokaler Erneuerbare Energien-
Projekte mit Fachinformationen, sachkundiger Beratung und einer professionell 
geführten Vermittlung in Konfliktfällen. 

• Die Fachagentur Windenergie an Land e.V. (http://www.fachagentur-
windenergie.de/) begleitetet die Windenergienutzung in Deutschland systema-
tisch, neutral, zeigt Effizienzpotentiale auf und fördert deren Hebung. Sowohl 
das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen als auch der Städte- und Gemeindebund, der Städ-
tetag und der Verband kommunaler Unternehmen zählen zu deren Mitgliedern. 

• Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH 
(https://www.naturschutz-energiewende.de/)  ist im Auftrag des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit tätig und ist in seiner 
Arbeit darauf ausgerichtet, als neutraler, anerkannter und kompetenter An-
sprechpartner für alle relevanten Akteursgruppen der Energiewende zu arbeiten. 
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5. Kapitel 1.5 wird zu Kapitel 1.2 (Öffentlichkeitsbeteiligung). 
6. Die Kapitel 1.3 bis 1.5 entfallen. 

7. Kapitel 2 wird wie folgt neu gefasst: 

2 	Hinweise zur Zielsetzung und den Adressaten 

Aufgabe des Windenergie-Erlasses ist es zu zeigen, welche planerischen Möglichkeiten 
bestehen, einen Ausbau der Windenergienutzung zu ermöglichen, und Hilfestellung zur 
rechtmäßigen Einzelfallprüfung zu leisten. 

Der Erlass besitzt für alle nachgeordneten Behörden verwaltungsinterne Verbindlich-
keit. Für die Gemeinden als Trägerinnen der Planungshoheit ist der Windenergie-Erlass 
Empfehlung und Hilfe zur Abwägung. Für Investitionswillige, sowie Bürgerinnen und 
Bürger zeigt er den Rechtsrahmen auf, gibt Hinweise zu frühzeitigen Abstimmungs-
möglichkeiten mit den Behörden und trägt somit zur Planungs- und Investitionssicher-
heit bei. 

Die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen kann u.a. zu Interessenkon-
flikten zwischen Anwohnerinnen und Anwohnern, Naturschutzbelangen und Windener-
gienutzung führen. Die Bürgerinnen und Bürger sollten in jedem Verfahren frühzeitig 
an der Planung und Nutzung von Windenergieanlagen beteiligt werden (siehe Num-

. mer 1.2). Mit zur Akzeptanz trägt auch der Einsatz der optimal verfügbaren Technik zur 
Minimierung von Umwelteinwirkungen bei. Fördernd ist ebenfalls die mögliche Betei-
ligung der Kommune sowie die Beteiligung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger 
insbesondere im Umfeld von Windparks und Windenergieanlagen an der Nutzung der 
Windenergie. Bürgerwindparks sind Windparks, an denen sich die ortsansässigen Bür-
gerinnen und Bürger konzeptionell und finanziell beteiligen können. Die hiermit ein-
hergehenden Mitsprache- und Profitmöglichkeiten sind häufig geeignet, anfängliche 
Skepsis gegenüber der örtlichen Windenergienutzung abzubauen und die Akzeptanz der 
Windenergienutzung allgemein zu erhöhen. 

8. Kapitel 3.1 wird wie folgt neu gefasst: 

3.1 

Landesplanung 

Der gültige Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist am 8. Februar 
2017 in Kraft getreten. Der LEP enthält textliche Festlegungen zur Windenergienutzung 
in Kapitel 10.2 Standorte für die Nutzung erneuerbarer Energien. Ziel 10.2-2 regelt, dass 
in den Regionalplänen - proportional zum jeweiligen regionalen Potenzial - Vorranggebie-
te für die Nutzung der Windenergie festzulegen sind. 

Ziele der Raumordnung sind von den öffentlichen Stellen, die der Bindungswirkung des § 
4 Raumordnungsgesetz (ROG) unterliegen, zu beachten. Es ist Aufgabe der regionalen 
Planungsträger diese Ziele in der Gesamtschau mit den anderen Zielen des LEP NRW in 
den Regionalplänen und ihren Teilabschnitten zu konkretisieren. 

Für Vorranggebiete für die Windenergie steht das Planzeichen 2.ed) Anlage 3 Planzei-
cheninhalte/-merkmale zur LandesplanungsgesetzDVO (LPIG DVO) Windenergieberei-
che zur Verfügung. Bei dieser Festlegung handelt es sich um Vorranggebiete gemäß § 8 
Absatz 7 Nummer 1 ROG ohne die Wirkung von Eignungsgebieten. Dies ermöglicht den 
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kommunalen Planungsträgern, außerhalb dieser Vorranggebiete weitere Flächen für die 
Windenergienutzung in ihren Bauleitplänen darzustellen. 

Vorranggebiete sind dabei Gebiete, die für die Windenergienutzung vorgesehen sind und 
die andere raumbedeutsame Nutzungen innerhalb dieses Gebietes ausschließen, soweit 
diese mit der vorrangigen Windenergienutzung nicht vereinbar sind. Es handelt sich bei 
einem Vorranggebiet um ein Ziel der Raumordnung, das gemäß § 4 ROG zu beachten ist. 
Das heißt, das Ziel kann in der nachfolgenden Planungsabwägung beziehungsweise Er-
messensentscheidung nicht überwunden werden. 

Die in 10.2-3 LEP genannten Mindestvorgaben der in jeder Planungsregion für die Wind-
kraftnutzung zur Verfügung zu stellenden Flächen sind als Grundsatz festgelegt. Als sol-
cher ist er von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men nach § 4 Abs.1 ROG in der Abwägung oder bei der Ermessensausübung nach Maß-
gabe der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Flächenvorgaben wurden 
in einem Grundsatz festgelegt, um den Gegebenheiten in den Planungsregionen, z.B. auf-
grund fachrechtlicher Vorgaben durch Anlagen für die Flugsicherung oder durch Land-
schafts- und Artenschutz, Rechnung tragen zu können. Die regionalen Planungsträger 
können dann von diesen Mindest-Flächenkulissen — bei entsprechender Begründung —
abweichen. 

9. Kapitel 3.2.1 wird wie folgt neu gefasst: 

3.2.1 

Allgemeines 

In den Regionalplänen sind Ziele und Grundsätze zur Steuerung der Windenergienutzung 
textlich und zeichnerisch festzulegen. Alle Regionalpläne mit Ausnahme derer für den 
Regierungsbezirk Arnsberg enthalten bereits heute textliche Festlegungen zur Windener-
gienutzung. Für die Planungsregion Münster liegt mit dem „Regionalplan Münsterland -
Sachlicher Teilplan Energie" eine verbindliche Windenergieplanung vor. 

10. Kapitel 3.2.2 wird wie folgt neu gefasst: 

3.2.2 

Zeichnerische Darstellung von Bereichen für die Windenergienutzung im Regional-
plan 

In Regionalplänen erfolgen zeichnerische Festlegungen für die Windenergienutzung. 

11 	In Kapitel 3.2.4.2 werden der erste und der siebente Spiegelstrich wie folgt neu ge-
fasst: 

Die Darstellung von Gebieten für die Windenergienutzung in noch nach LEP 
NRW 1995 (Ziel C.IV.2.2.3) in den Erläuterungsberichten zu den Regionalplä-
nen festgelegten „Reservegebieten für den oberirdischen Abbau nicht energeti-
scher Bodenschätze" kommt nur in Betracht, soweit die Inanspruchnahme durch 
die Windenergienutzung von vorübergehender Art ist und die Nutzung der La-
gerstätte langfristig nicht in Frage gestellt wird. Windenergieanlagen dürfen auf 
diesen Flächen nur befristet zugelassen werden. 

( ) 
Ziel 7.3-1 LEP NRW legt fest, dass die Errichtung von Windenergiean-

lagen im Wald möglich ist, sofern wesentliche Funktionen des Waldes nicht 
erheblich beeinträchtigt werden. Weiterhin muss der Eingriff in den Wald bei 
einer Inanspruchnahme für die Windenergienutzung auf das unbedingt erfor- 
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derliche Maß beschränkt werden. Im Regelfall kann man davon ausgehen, dass 
wesentliche Funktionen des Waldes erheblich beeinflusst werden, wenn Wind-
energieanlagen in besonders wertvollen Waldgebieten ( insbesondere standort-
gerechte Laubwälder, Prozessschutzflächen) errichtet werden sollen. Daher 
kommt eine Ausweisung dort nicht in Betracht. 

12. In Kapitel 3.2.4.4 wird der letzte (6.) Absatz folgt neu gefasst: 

Bei Zielabweichung vom Regionalplan ist die Regionalplanungsbehörde zuständig. Die 
Landesplanungs- beziehungsweise Regionalplanungsbehörde entscheidet über den Antrag 
unter den in § 16 Absatz 2, 3 LPIG NRW genannten Voraussetzungen. 

13. In Kapitel 4.3.3 werden in Abs. 11 die Sätze 

„Besteht jedoch bspw. bei Inkrafttreten des Flächennutzungsplans mit der Rechtswirkung 
des § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB ein Widerspruch zwischen dem Landschaftsplan und 
dem Flächennutzungsplan und der Träger der Landschaftsplanung hat im Flächennut-
zungsplanverfahren nicht widersprochen, ist der Landschaftsplan zwar grundsätzlich an-
zupassen, soweit nicht in eine Ausnahme- oder Befreiungslage hineingeplant werden kann 
(S. Nummer 8.2.2.5). Um für den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Flächennutzungsplans 
einem Plankonflikt vorzubeugen, der im Ergebnis auch zu einem Ausschluss der Wind-
energienutzung innerhalb der Konzentrationszone führen könnte, wird empfohlen, vor 
Änderung des Flächennutzungsplans die entsprechende Änderung des Landschaftsplans 
abzuwarten. Dabei ist eine parallele Änderung des Landschaftsplanes möglich." 

gestrichen. 

14. Kapitel 5.1.2 wird wie folgt neu gefasst: 

5.1.2 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Für Windfarmen mit 3 bis 5 Anlagen ist eine standortbezogene Vorprüfung und mit 6 bis 
19 Anlagen eine allgemeine Vorprüfung erforderlich, ob wegen möglicher nachteiliger er-
heblicher Umweltauswirkungen eine UVP erforderlich ist. Bei 20 und mehr Anlagen in-
nerhalb einer Windfarm ist immer eine UVP erforderlich. 

a) Bestimmung der Windfarm 

Die Prüfung, ob ein Vorhaben überhaupt einer der Nummern der Anlage 1 zum UVPG 
zuzuordnen ist beziehungsweise ob eine bestimmte Windenergieanlage zu einer Windfarm 
zu zählen ist, darf weder die Umweltverträglichkeitsprüfung noch die Vorprüfung des 
Einzelfalls vorwegnehmen. Der Prüfungsmaßstab muss vielmehr weiter sein als in den 
nachgelagerten Umweltprüfungen (OVG NRW, Beschl. v. 23.07.2014 — 8 B 356/14 -, 
Rdn. 72). Im Zweifel sind Unsicherheiten über den Einwirkungsbereich im Wege einer 
Vorprüfung zu klären. 

Gemäß der Legaldefinition in § 2 Abs. 5 UVPG besteht eine Windfarm im Sinne des 
UVPG aus drei oder mehr Windkraftanlagen, deren Einwirkungsbereich sich überschnei-
det und die in einem funktionalen Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob sie von 
einem oder mehreren Vorhabenträgern errichtet und betrieben werden. Ein funktionaler 
Zusammenhang wird insbesondere angenommen, wenn sich die Windkraftanlagen in der-
selben Konzentrationszone oder in einem Gebiet nach § 8 Abs. 7 des Raumordnungsge-
setzes befinden. 
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Die Neuerrichtung einer Windenergieanlage innerhalb einer Windfarm stellt unter UVP-
Gesichtspunkten eine Änderung des Vorhabens „Windfarm" dar. Vorbelastung und Um-
weltauswirkungen der neu beantragten Anlagen können zusammen die Möglichkeit erheb-
licher, nachteiliger Umweltauswirkungen ergeben und damit zur Notwendigkeit einer 
UVP für die neu beantragten Anlagen führen. Unberücksichtigt bleiben Anlagen, die vor 
dem 14.03.1999 genehmigt worden und Anträge, die zeitlich erst gestellt worden sind, 
nachdem die Antragsunterlagen vollständig eingereicht worden sind. 

In einer Windfarm sind alle Windenergieanlagen zusammenzufassen, bei denen die abs-
trakte Möglichkeit besteht, dass sich ihre Einwirkungsbereiche bezogen auf ein bestimm-
tes Schutzgut überschneiden oder wenigstens berühren. Grundsätzlich reicht dazu eine ty-
pisierende Bewertung des Einwirkungsbereiches in Bezug auf akustische und optische 
Beeinträchtigungen (z.B.: Rotordurchmesser, Anlagenhöhe, geometrischer Schwerpunkt 
der umrissenen Fläche). 

• 
Bei ausreichenden Anhaltspunkten für die Betroffenheit ganz bestimmter UVP-
Schutzgüter (z.B. „Tiere" im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 UVPG) muss dagegen ei-
ne konkret schutzgutbezogene Bewertung erfolgen (OVG NRW, Beschl. v. 30.03.2017 —
8 A 2915/15). Im Fall der Betroffenheit von windenergieempfindlichen Tierarten in der 
Umgebung einer Windenergieanlage ist dazu die abstrakte Möglichkeit nachteiliger Aus-
wirkungen nach artspezifischer Empfindlichkeit oder Gefährdung zu untersuchen. 

Die Empfindlichkeit von Tierarten gegenüber betriebsbedingten Auswirkungen von 
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen ist im Leitfaden „Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nord-
rhein-Westfalen" in der jeweils gültigen Fassung abschließend geregelt. Bei Arten, die 
nach diesem Leitfaden nicht als windenergieempfindlich qualifiziert werden, ist nicht abs-
trakt mit artspezifischen Nachteilen zu rechnen. Der Prüfinaßstab für die Abgrenzung der 
Windfarm muss nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes NRW vom 
23.07.2014 (Az: 8 B 356/14) weiter sein als bei der nachgelagerten artenschutzrechtlichen 
Prüfung. 

Die abstrakte Möglichkeit einer Gefährdung windenergieempfindlicher Tierarten setzt vo-
raus, dass diese in der Umgebung einer Windenergieanlage auch tatsächlich wiederholt 
vorkommen, etwa im Rahmen tatsächlich genutzter Lebensstätten oder bedeutender Le-
bensraumelemente (z.B. Brutplätze, bedeutende Nahrungsbereiche). Indikatoren dafür 
sind die Häufigkeit, Intensität und Regelmäßigkeit der Nutzung. Ausreichende Anhalts-
punkte für eine tatsächliche Nutzung können sich aus vorliegenden Erkenntnissen der un-
teren Naturschutzbehörde sowie weiteren Erkenntnisquellen ergeben (z.B. Karte der 
Schwerpunktvorkommen windenergieempfindlicher Vogelarten aus dem Energieatlas 
NRW, @LINFOS, vorliegende Unterlagen aus Artenschutzprüfungen, ernstzunehmende 
Hinweisen der anerkannten Naturschutzvereinigungen oder Biologischen Stationen). Eine 
rein abstrakte Annahme dass ein bestimmter Naturraum ein potenziell geeigneter Lebens-
raum für eine bestimmte Art ist, reicht nicht aus, um einen Einwirkungsbereich im Sinne 
des UVPG zu begründen. Es kann davon ausgegangen werden dass derartige Beeinträch-
tigungen in der Regel räumlich nicht weiter reichen als die artenschutzrechtlich zu beur-
teilenden Einwirkungen und daher mit den diesbezüglichen folgenden Regelungen ausrei-
chend erfasst sind. 

Artspezifische Nachteile können etwa in 'einem artbedingten Kollisionsrisiko oder Meide-
verhalten, Auswirkungen auf Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sowie auf die Nahrungssi-
tuation oder eine besondere Empfindlichkeit der jeweiligen Art gegenüber betriebsbeding-
ten Veränderungen der physikalischen Umgebung bestehen. 

6 



Für die Entscheidung, in welchem räumlichen Bereich um beziehungsweise in welchem 
Abstand zu einer Windenergieanlage abstrakt mit artspezifischen Nachteilen zu rechnen 
sein kann, bieten entsprechende natur- und artenschutzfachliche Erkenntnisse sachgerech-
te Anhalte (OVG NRW, Beschl. v. 23.07.2014 — 8 B 356/14; OVG NRW, Beschl. v. 
30.03.2017 — 8 A 2915/15). 

Die Landesregierung hat als oberste Naturschutzbehörde auf Basis der naturschutzfachli-
chen Expertise des LANUV mit der Veröffentlichung des Leitfadens „Umsetzung des Ar-
ten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen" von ihrer vom Bundesverwaltungsgericht anerkannten Einschät-
zungsprärogative (BVerwG, Urt. v. 27.06.2013 — 4 C 1.12, Rn. 15) auch im Hinblick auf 
die Bewertung der Gefahren, denen die Exemplare der geschützten Arten bei Realisierung 
des Vorhabens ausgesetzt sein können, Gebrauch gemacht. Im Leitfaden sind die Diskus-
sion um die Artenauswahl der windenergieempfindlichen Arten sowie die Abstandsemp-
fehlungen des sogenannten „Helgoländer Papiers" der Länderarbeitsgemeinschaft der Vo-
gelschutzwarten (LAG VSW 2014) berücksichtigt worden. 

Für Nordrhein-Westfalen wurden die windenergieempfindlichen Arten im Anhang des 
Leitfadens sowohl auf der Grundlage des alten Helgoländer Papieres als auch auf der 
Grundlage weiterer naturschutzfachlicher Literatur und Quellen zusammengestellt. Die 
Abstandsempfehlungen der LAG VSW wurden als Empfehlung für die Untersuchungsge-
biets-Abgrenzung im Anhang 2 des Leitfadens herangezogen und aufgrund der regionalen 
Kenntnisse in NRW gegebenenfalls modifiziert (Methodik bestätigt durch OVG NRW, 
Beschl. v. 30.03.2017 — 8 A 2915/15, Beschl. v. 09.06.2017 — 8 B 1264/16). 

Bei der Abgrenzung einer Windfarm ist der Einwirkungsbereich auf der Grundlage der 
Tabelle in Anhang 2 des oben genannten Leitfadens zu ermitteln. 

In Spalte 2 der Tabelle ist für die windenergieempfindlichen Arten der Radius des maxi-
mal möglichen Einwirkungsbereiches um die geplante WEA bei der Abgrenzung einer 
Windfarm im Sinne des UVPG angegeben. In Spalte 3 der Tabelle findet sich der erwei-
terte maximal möglicher Einwirkungsbereich; dieser ist allerdings nur relevant hinsicht-
lich des Tötungsverbotes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG beim Vorliegen ernst zu neh-
mender Hinweise auf intensiv und häufig genutzte Nahrungshabitate sowie regelmäßig 
genutzter Flugkorridore zu diesen. Es wird hiermit klargestellt, dass in Nordrhein-
Westfalen bei der Ermittlung des Bereiches, in dem abstrakt mit artspezifischen Nachtei-
len zu rechnen sein kann nicht die Abstandsempfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2014) zu Grunde zu legen sind. Des Weiteren sind die 
in Spalte 2 und 3 angegebenen Radien jeweils vom Mittelpunkt des Mastes aus (d. h. nicht 
von den Rotorblattspitzen aus) zu legen. 

Überschneiden sich diese Einwirkungsbereiche verschiedener Einzelanlagen oder min-
destens einer Anlage einer Konzentrationszone sind die betreffenden Einzelanlagen und 
die gesamte Konzentrationszone zu einer Windfarm zu verbinden. 
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x„, 

Windfarm (mit insgesamt 7 Anlagen) 

Im oben dargestellten Beispiel sind die drei neu geplanten Anlagen (X Neu) mit der Einzel-
anlage (X Alt  0 sowie mit den drei Anlagen der linken vorhandenen Konzentrationszone 
(X Alt 2) zu einer Windfarm zu verbinden. Alle sieben Anlagen sind durch die Einwir-
kungsbereiche der nächstgelegenen Anlagen zum Brutvorkommen (VO einer windener-
gieempfindlichen Vogelart miteinander verknüpft. Die Einwirkungsbereiche ergeben sich 
aus dem artspezifischen Untersuchungsradius (R) gemäß Anlage 2 des oben genannten 
Leitfadens um die entsprechenden Windenergieanlagen. Ausgangspunkt für die Abgren-
zung der Windfarm sind die konkret beantragten Anlagen, so dass nur unmittelbar in ih-
rem Einwirkungsbereich liegende Artvorkommen zu betrachten sind. Eine kaskadenartige 
Verkettung mit den drei weiteren Anlagen (X Alt 3) der rechten Konzentrationszone hinter 
der Trennlinie über weitere Artvorkommen (V2) außerhalb des originären Einwirkungs-
bereichs hinaus, ist nicht erforderlich. 

Nur wenn nach den tatsächlichen Gegebenheiten des Einzelfalls trotz der abstrakten Über-
schneidung der artbezogenen Einwirkungsbereiche auf Grund der tatsächlichen Gegeben-
heit des konkreten Standortes eine Überschneidung, der artbezogenen Einwirkungsberei-
che von vornherein ausgeschlossen ist (etwa im Fall besonderer trennender topografischer 
oder baulicher Hindernisse zwischen den Anlagen), kann die betreffende Anlage als Be-
standteil einer Windfarm ausgeschlossen werden. 

Unabhängig von der zuvor dargelegten Verknüpfung über Einwirkungsbereiche in Bezug 
auf windenergieempfindliche Vogelarten können die betroffenen Windenergieanlagen mit 
weiteren Windenergieanlagen durch die Überschneidung von Einwirkungsbereichen ande-
rer Umweltaspekte verbunden sein. Bei der Abgrenzung der Windfarm ist auch die oben 
genannte Empfehlung zu berücksichtigen, grundsätzlich alle Windenergieanlagen einer 
ausgewiesenen Konzentrationszone zu einer Windfarm zusammenzufassen. 

b) Standortbezogene Vorprüfung 

Bei der standortbezogenen Vorprüfung besteht eine UVP-Pflicht nur dann , wenn von 
dem Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf ein schützenswertes Ge-
biet nach Nummer 2.3 der Anlage 3 zum UVPG ausgehen können. Findet eine standortbe-
zogene Vorprüfung des Einzelfalles für eine in einer Konzentrationszone eines Flächen-
nutzungsplans geplante Windfarm statt, kann davon ausgegangen werden, dass erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind, wenn sich nicht neue Gesichts-
punkte ergeben, die bei der Ausweisung im Flächennutzungsplan noch nicht berücksich- 
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tigt werden konnten. Werden im Übrigen die in Nummer 8.2.2.2 empfohlenen Abstände 
zu schützenswerten Gebieten eingehalten, sind in der Regel erhebliche negative Auswir-
kungen nicht_zu erwarten, soweit zwischen den Gebieten ein notwendiger Funktionsaus-
tausch gewährleistet ist. 

c) Allgemeine Vorprüfung 

Bei der allgemeinen Vorprüfung wird hinsichtlich aller in Anlage 3 UVPG genannten Kri-
terien geprüft, ob von dem Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausge-
hen können. 

d) UVP 

Ist bereits im Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchgeführt worden, sollen im 
Genehmigungsverfahren die Vorprüfung des Einzelfalls oder die UVP auf zusätzliche o-
der andere erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen beschränkt werden. 

15. In Kapitel 5.2.2.3 wird vor dem letzten (11.) Spiegelstrich folgender neuer Spiegel-
strich eingefügt: 
- Die Funktionsfähigkeit von Erdbebenmessstationen ist ein öffentlicher Belang 

im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB; die bloße Möglichkeit einer Störung 
der Funktionsfähigkeit reicht für ein Entgegenstehen im Sinne des § 35 Abs. 3 
Satz 1 BauGB nicht aus (vgl. OVG NRW, Beschluss v. 09.06.2017, 8 B 
1264/16). 

16. Kapitel 7.1 wird wie folgt neu gefasst: 

7.1 	Überwachung 

Die Überwachung des Immissionsschutzes (Lärm und Schattenwurf) gemäß § 52 BIm-
SchG obliegt den Umweltschutzbehörden. Die Immissionsschutzbehörde ist gemäß § 17 
Absatz 7 BNatSchG für die Prüfung der frist- und sachgerechten Durchführung der Ne-
benbestimmungen zu Vermeidungs- beziehungsweise Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
die auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung festgesetzt wurden, zu-
ständig. Hierzu kann sie die im Genehmigungsverfahren beteiligte Naturschutzbehörde im 
Rahmen der Amtshilfe um Unterstützung bitten. 

Die Naturschutzbehörden überwachen gemäß § 3 Absatz 2 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 2 Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG) die Einhaltung der naturschutzrechtlichen 
Vorschriften. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der Vorschriften zum Artenschutz 
gemäß §§ 44f BNatSchG und Habitatschutz gemäß §§ 34 und 36 BNatSchG sowie die 
Umsetzung der in diesem Zusammenhang in den Genehmigungsbescheid aufgenommenen 
Nebenbestimmungen. 

Vor allem der Umgang mit der Ansiedelung von neuen Vorkommen europäisch besonders 
geschützter Arten (FFH-Anhang IV-Arten, europäische Vogelarten) nach Genehmigung 
und Errichtung von Anlagen wirft Fragen der Überwachung auf, da diese Fallkonstellatio-
nen im Genehmigungsverfahren noch nicht vorausgesehen und über Nebenbestimmungen 
abgedeckt werden konnten. 

Denkbar sind dabei insbesondere die folgenden zwei Fallkonstellationen (siehe Lau: 
„Rechtsgutachten zum Umgang mit der nachträglichen Ansiedelung von europarechtlich 
geschützten Arten im Umfeld genehmigter Vorhaben" (Juli 2017), abrufbar unter 
www.naturschutzinformationenmrw.de): 

a.) Nachträgliche Ansiedlung nach Baubeginn und Inbetriebnahme der WEA 
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In diesem Fall führen Tötungen etc. in Folge des nachträglichen Einwandern regelmäßig 
zu keinem Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG/Art. 12 Abs. 1 FFH-RL und Art. 5 VS-RL. 

Ein behördliches Einschreiten gegen den Anlagenbetreiber als Zustandsstörer wäre nur in 
dem sehr seltenen Fall denkbar, soweit Vorkommen einer Art betroffen sind, die für die 
Erhaltung der Art von herausragender Bedeutung sind und die Art dort besonderen Risi-
ken ausgesetzt ist. Nur in diesem Sonderfall resultiert aus Art. 12 Abs. 4 FFH-RL bzw. 
Art. 13 VS-RL grundsätzlich eine Handlungspflicht der zuständigen Naturschutzbehörde. 
Gemessen an den Zielen der FFH- und VS-RL und in Orientierung an Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL ist ein Artvorkommen dann von herausragender Bedeutung zu werten, wenn es 
für die Stabilität des Erhaltungszustands der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
innerhalb Deutschlands aus naturschutzfachlich belastbaren Gründen unverzichtbar er-
scheint. Dafür ist auf das Verfahren nach 2.4.3.1 VV-Artenschutz abzustellen und im Ein-
vernehmen mit dem FB 24 (Artenschutz) des LANUV zu entscheiden. 

b.) Nachträgliche Ansiedlung nach Erteilung der Genehmigung, aber vor Baubeginn 

In diesem Fall können Tötungen etc. in Folge des nachträglichen Einwanderns die arten-
schutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG auslösen, so dass ggfs. eine 
Anordnung gegenüber dem Anlagenbetreiber als Handlungsstörer zu treffen ist. 

In den beiden zuvor genannten Fällen kommen nachträgliche Anordnungen nach § 17 
Abs. 1 BlmSchG nicht in Betracht. Der zuständigen Naturschutzbehörde ist es jedoch er-
öffnet, auf der Basis des § 3 Abs. 2 BNatSchG einzuschreiten und gegen den Anlagenbe-
treiber entsprechende naturschutzrechtliche Anordnungen zu erlassen. Im Rahmen der Er-
forderlichkeit ist umfassend zu ermitteln und zu prüfen, ob es neben der Option von Be-
triebseinschränkungen andere mildere Mittel gibt, die ebenso geeignet sind, die betreffen-
den Arten zu schützen. 

Wenn sich die ermittelten erforderlichen Maßnahmen nach einer Abwägung aller wider-
streitenden Interessen für den Betreiber als nicht angemessen darstellen, müsste die Im-
missionsschutzbehörde prüfen, ob die Voraussetzungen für einen (Teil-) Widerruf der Ge-
nehmigung nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG vorliegen. Für die Abgrenzung zwischen der 
Anordnung nach § 3 Abs. 2 BNatSchG und dem Widerruf nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 BIm-
SchG gelten dieselben Grundsätze wie für die nachträgliche Anordnung nach § 17 Abs. 1 
BImSchG. Die Grenze wird durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bestimmt. 

Bei beiden Maßnahmen (naturschutzrechtliche Anordnung/ immissionsschutzrechtlicher 
(Teil-)widerruf) ist der zuständigen Behörde ein Ermessen eingeräumt, das nach den übli-
chen ordnungsrechtlichen Grundsätzen auszuüben ist. Dieses Ermessen ist dann zu Guns-
ten des Anlagenbetriebs intendiert, wenn sich die betreffende Anlage innerhalb einer 
Konzentrationszone nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB oder eines entsprechenden Vorrang-
gebiets nach § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 ROG befindet. 

Ist der artenschutzrechtliche Konflikt nachträglich auch deshalb entstanden, weil Dritte 
entsprechende Habitatstrukturen geschaffen haben (z.B. Anlage von künstlichen Nisthil-
fen innerhalb des Gefahrenbereichs) können diese als Handlungsstörer zur Gefahrenab-
wehr mit einer naturschutzbehördlichen Anordnung zur Beseitigung der betreffenden FIa-
bitatstruktur herangezogen werden. 

Die Bauaufsichtsbehörden sind gemäß § 61 Bad) NRW bei Windenergieanlagen dafür 
zuständig, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Übrigen zu überwa-
chen. 
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17. Kapitel 8.2.1 wird wie folgt neu gefasst: 

8.2.1 	Immissionsschutz 

Immissionsschutzrechtlich begründete Abstände zu Siedlungsbereichen sind als weiche 
Tabuzonen einzuordnen, wenn sie dem Vorsorgegrundsatz des § 5 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 BImSchG dienen sollen. 

Als immissionsschutzrechtlich bedingte harte Tabuzonen könnten nur solche Flächen an-
gesehen werden, in denen der Betrieb von Windenergieanlagen zum Nachteil der Nach-
barn gegen den Schutzgrundsatz des § 5 Absatz 1 Nummer I BImSchG oder das baupla-
nungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme verstoßen würde und diese Belange nicht 
noch absehbar auf einer nachfolgenden Zulassungsebene überwunden werden könnten. Da 
bei der Planung von Vorranggebieten beziehungsweise Konzentrationszonen noch keine 
Gewissheit über den Anlagentyp und die Anlagenanzahl besteht, ist die Ermittlung von 
harten immissionsschutzrechtlichen Abständen regelmäßig nicht möglich. Diese zwingend 
einzuhaltenden Abstände werden dann in der jeweiligen immissionsschutzrechtlichen 
Einzelgenehmigung geprüft. Mindestabstände als solche sagen über die konkrete immissi-
onsschutzrechtliche Realisierbarkeit einer Windenergienutzung in der Regel nichts Ent-
scheidendes aus (vgl. OVG NRW, Urt. vom 01.07.2013 — 2 D 46/12.NE). Es wird daher 
empfohlen, den vorbeugenden Lärmschutz in der Planung von Vorranggebieten bezie-
hungsweise Konzentrationszonen als weiche Tabuzonen zu berücksichtigen. Innerhalb 
dieser weichen Tabuzonen befindet sich jedoch ein harter — sich auf die TA Lärm bezie-
hender — Kern, der wegen der auf Ebene der Flächennutzungsplanung regelmäßig noch 
nicht bekannten Anlagentypen und Standorten, jedoch nicht exakt bestimmt werden kann. 
Es kann jedoch nur ein Abstand als harte Tabufläche bewertet werden, dessen Unter-
schreitung sicher einen Verstoß gegen die Grenzwerte der TA-Lärm zur Folge hätte. Im 
Bereich der Planung sollen bei der Bemessung der dem Vorsorgegrundsatz dienenden 
weichen Tabuzonen die Planungsträger die Abstände daran orientieren dass schädliche 
Umwelteinwirkungen sicher ausgeschlossen werden. Die hierzu notwendigen Abstände 
können u.a. in Abhängigkeit von der avisierten Anlagenart, der Anlagenzahl und der 
Schutzwürdigkeit der betroffenen Gebiete (Immissionsrichtwerte nach TA Lärm) variie-
ren. Dabei kann von gängigen Anlagentypen ausgegangen werden. 

So ergibt sich in einer typischen Fallgestaltung ein Abstand von 1.500 m für eine Wind-
farm bestehend aus 5 Windenergieanlagen der 3 Megawatt-Klasse zu einem reinen 
Wohngebiet (Immissionsrichtwert nachts: 35 dB(A)). Ein derartiger Abstand kann auch 
bei allgemeinen Wohngebieten erforderlich werden, wenn größere Anlagenfelder und 
weitere Vorbelastungen vorliegen. 

Im Rahmen der Genehmigung von Anlagen sind die erforderlichen Abstände durch Gut-
achten zu ermitteln. 

Bei der Festlegung von Abständen können zukünftige Siedlungsflächen nur berücksichtigt 
werden, wenn diese Planung sich schon manifestiert hat, zum Beispiel im Rahmen der 
Regionalplanung. 

18. In Kapitel 8.2.2.1 werden der vierte, sechste und neunte (vorletzte) Absatz wie folgt 
neu geändert: 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach den §§ 15 bis 17 BNatSchG und 
den §§ 30 bis 33 LNatSchG NRW ist im Genehmigungsverfahren für die Wind- 
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energieanlagen abzuarbeiten. Die Genehmigung ist mit entsprechenden Nebenbe-
stimmungen zu versehen, die die Kompensation sicherstellen. 
(...) 
Die Höhe der Ersatzzahlung ergibt sich aus der Höhe der Anlage und der Wertstufe 
des Landschaftsbildes im Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe (Gesamthöhe aus 
Nabenhöhe und Rotorblattlänge) aus den Beträgen der nachfolgenden Tabelle. Die 
Wertstufe ist der landesweiten Einstufung der Landschaftsbildeinheiten des LA-
NUV in den Fachbeiträgen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu ent-
nehmen. Sind von einem Vorhaben unterschiedliche Wertstufen betroffen, ist ein 
gemittelter Betrag in Euro anzusetzen. 
(—) 
Gegebenenfalls erforderliche und umzusetzende Kompensationsmaßnahmen für den 
Eingriff in den Naturhaushalt (§ 15 BNatSchG), Kohärenzsicherungsmaßnahmen 
nach § 34 BNatSchG sowie artenschutzrechtliche Kompensations- und Ausgleichs-
maßnahmen (§ 44 BNatSchG) können in den Fällen auf das ermittelte Ersatzgeld 
angerechnet werden, in denen die Regelvermutung zur fehlenden Ausgleichbarkeit 
des Eingriffs ausnahmsweise nicht greift und sie zugleich zur nachhaltigen Gliede-
rung und Anreicherung des Landschaftsbildes beitragen. 

19. In Kapitel 8.2.2.2 werden in Absatz I die Buchstaben e) und f) wie folgt neu ge-
fasst: 

e) gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 39 LNatSchG NRW, 

f) gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG sowie § 42 LNatSchG NRW, 

20. In Kapitel 8.2.2.4 wird unter der Ziffer b) der zweite Absatz wie folgt neu gefasst 
und der vorletzte Absatz gestrichen: 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens nach § 4 BIm-
SchG holt die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Absatz 5 BlmSchG die Stellungnahme 
der Forstbehörde ein. Die Forstbehörde gibt eine Stellungnahme ab und legt dar, ob sie ei-
ne Waldumwandlungsgenehmigung in Aussicht stellen kann. 

21. 	Das Kapitel 8.2.2.5 wird wie folgt neu gefasst: 
8.2.2.5 	Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
Mit 45,2 % der Landesfläche decken LSG einen Großteil der Fläche des Landes 
Nordrhein-Westfalen ab. Die Großflächigkeit dieser Ausweisungen ist unter ande-
rem vor dem Hintergrund der Abwehr der Siedlungsentwicklung in den baulichen 
Außenbereich und der Zersiedelung der Landschaft zu verstehen. In manchen Ge-
meinden umfassen LSG daher fast den gesamten bauplanungsrechtlichen Außenbe-
reich, in dem der Gesetzgeber die Errichtung von Windenergieanlagen privilegiert 
hat. Deshalb kommt der Vereinbarkit der Errichtung von Windenergieanlagen mit 
Landschaftsschutzgebietsausweisungen beziehungsweise -festsetzungen für den 
Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen besondere Bedeutung zu. 
Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in denen das Fachrecht zur An-
wendung kommen kann: 

a) Planungsverfahren 
Öffentliche Planungsträger, die nach § 4 oder § 13 BauGB an der Flächennutzungs-
planänderung beteiligt worden sind, haben ihre Planungen gemäß § 7 BauGB dem 
Flächennutzungsplan insoweit anzupassen, als sie diesem Plan nicht widersprochen 
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haben (Bindung der Fachplanungsträger). Widersprechen sie hingegen den ge-
meindlichen Planungsvorstellungen, stellt dieser Widerspruch eine Grenze der Bau-
leitplanung dar. 
Ein LSG mit einem generellen Bauverbot widerspricht zunächst auch einer Auswei-
sung von Konzentrationszonen für die Windenergie in diesen Bereichen. Plant eine 
Gemeinde die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan inner-
halb einer Landschaftsschutzgebietsfestsetzung eines Landschaftsplans und der Trä-
ger der Landschaftsplanung widerspricht dieser Planung nicht, treten die widerspre-
chenden Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplans gern. § 20 Abs. 4 
Satz 4 LNatSchG mit dem Inkrafttreten des Flächennutzungsplans (mit der Rechts-
wirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) oder gern. § 20 Abs.4 Satz 1 mit Inkrafttre-
ten des entsprechenden B-Plans außer Kraft. 
Anders verhält es sich bei Festsetzungen in Schutzgebietsverordnungen. Diese kön-
nen nicht durch die Darstellung einer Konzentrationszone für die Windenergie oder 
einen Bebauungsplan nicht außer Kraft gesetzt werden. Es wird von daher empfoh-
len, vor Änderung des Flächennutzungsplans die entsprechende Änderung der 
Landschaftsschutzverordnung abzuwarten. Dabei ist eine parallele Änderung der 
Landschaftsschutzverordnung möglich. 
Kann gemäß LP oder Landschaftsschutzverordnung vor der Genehmigung des Flä-
chennutzungsplans eine entsprechende Ausnahme gemäß § 23 Absatz 1 LNatSchG 
NRW erteilen werden oder greift eine Unberührtheitsklausel für Windenergieanla-
gen, besteht kein Widerspruch zwischen Landschaftsschutz und Windenergie-
Flächenausweisung. Gleiches gilt, wenn eine Zonierung nach § 22 Absatz I Satz 3 
BNatSchG vorgenommen wurde. Eine Zonierung erlaubt es, entsprechend dem je-
weiligen Schutzzweck Bereiche abgestuften Schutzes mit unterschiedlichen Schutz-
bestimmungen festzulegen. Danach können bestimmte Zonen innerhalb des jeweili-
gen Landschaftsschutzgebietes für die Windenergienutzung freigegeben werden, 
während der Schutz im Übrigen fortbesteht (VerfGH Bayern, Urt. v. 28.09.2013, 
Vf. 15-VII-12, VI. 2. a) bb) (1)). 
Greift keine Unberührtheitsklausel und kann keine Ausnahme erteilt werden, darf 
eine Genehmigung des Flächennutzungsplans nur erteilt werden, wenn für die ge-
planten Windenergieanlagen eine naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 
BNatSchG in Aussicht gestellt wird. Für die Prüfung der Naturschutzbehörde, ob 
eine Befreiung in Aussicht gestellt werden kann, gelten die Voraussetzungen des § 
67 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG. Bei der Entscheidung nach § 67 BNatSchG ist 
im Einzelfall eine Abwägung des öffentlichen Interesses am Natur- und Artenschutz 
mit dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz vorzunehmen. 
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Kein Widerspruch des 
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Keine fachrechtlichen 
Bedenken, Planung möglich 

         

Fachrechtliche Bedenken, 
Planung nicht möglich 

 

                    

b) Genehmigungsverfahren 
Weisen Gemeinden Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan aus, werden oben 
genannte mögliche Konflikte zwischen Landschaftsplan oder LSG-VO und Flä-
chennutzungsplan bereits auf Ebene der Planung ausgeräumt. Innerhalb der Kon-
zentrationszonen stehen natur- und landschaftsrechtliche Belange einer Windener-
gienutzung dann nicht mehr entgegen. Eine Ausnahme und eine Befreiung nach 
§ 67 BNatSchG können formal stets erst für das konkrete Vorhaben im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens (Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG) erteilt wer-
den, nicht bereits für den Flächennutzungsplan. 
Nur für die Fälle, in denen die Gemeinden keine Konzentrationszonen für die Wind-
energie ausgewiesen haben, ist über die Vereinbarkeit von Landschaftsschutz und 
Windenergienutzung im Genehmigungsverfahren zu entscheiden. 
Üblicherweise besteht in LSG ein Bauverbot. Dieses hat seine Grundlage in § 26 
Absatz 2 BNatSchG und ergibt sich aus der jeweiligen LSG-VO bzw. dem Land-
schaftsplan. Es dient dem Zweck, den besonderen Charakter des jeweiligen Gebietes 
zu erhalten. Hat der Verordnungs- beziehungsweise Satzungsgeber keine Ausnahme 
gemäß § 23 Absatz 1 LNatSchG NRW für die Errichtung von Windenergieanlagen 
aufgenommen oder keine Zonierung gemäß § 22 Absatz 1 Satz 3 BNatSchG vorge-
nommen, sind regelmäßig die Voraussetzungen einer Befreiung gemäß § 67 Ab-
satz I Nummer 1 BNatSchG zu prüfen. 
Die Errichtung von Windenergieanlagen in LSG ist möglich, wenn die Befreiungs-
voraussetzungen des § 67 BNatSchG gegeben sind. Nach § 1 Absatz 3 Nummer 4, 
2. Halbsatz BNatSchG ist das öffentliche Interesse am Ausbau der erneuerbaren 
Energien zur nachhaltigen Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts Teil der Konkretisierung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. Gemäß § 2 Absatz 3 BNatSchG sind die Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege untereinander und gegen die Anforderungen der Allgemein- 
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heit an Natur und Landschaft abzuwägen. Über den allgemeinen Landschaftsschutz 
hinaus, lässt sich insbesondere für die folgenden Bereiche ein überwiegendes Inte-
resse des Naturschutzes und der Landschaftspflege begründen: 

Teilbereiche vorn LSG, die überlagernd als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen 
sind (soweit nicht Repowering-Anlagen, vgl. 8.2.2.2); 
Teilbereiche von LSG, denen in der Landschaftsschutzverordnung oder dem 
Landschaftsplan explizit eine Funktion als Pufferzone zu Naturschutzgebieten 
oder Natura 2000-Gebieten zugewiesen ist; 
Teilbereiche, die in den Fachbeiträgen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege des LANUV mit „herausragender Bedeutung" für das Land-
schaftsbild (LBE 1) beziehungsweise mit „herausragender Bedeutung" für den 
Biotopverbund (VB 1) dargestellt sind. 

22. In Kapitel 8.2.3.1 wird lit. b) wie folgt neu gefasst: 

b) Genehmigungsverfahren 

Anlagen in, an, über und unter Gewässern nach § 38 WHG stehen nach § 22 Landeswas-
sergesetz NRW (LWG) unter einem Zulassungsvorbehalt; die Zulassung darf nur erteilt 
werden, wenn keine schädlichen Gewässerveränderungen gemäß § 3 Nummer 10 WHG 
zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als den Um-
ständen nach unvermeidbar ist. Dabei ist zu beachten, dass die Anlage mit den Bewirt-
schaftungszielen für das Gewässer vereinbar sein muss (§ 22 LWG in Verbindung mit §§ 
38, 3 Nummer 10 und den §§ 27 ff. WHG). 

An fließenden Gewässern zweiter Ordnung und an sonstigen fließenden Gewässern darf 
nach § 97 Absatz 4 LWG zum Schutz der Gewässerunterhaltung eine Windenergieanlage 
innerhalb von 3 m von der Böschungsoberkante nur zugelassen werden, wenn ein Bebau-
ungsplan dies vorsieht oder öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

23. Kapitel 8.2.3.2 wird wie folgt neu gefasst: 

8.2.3.2 	Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete 

Bei den folgenden Vorgaben für Windenergieanlagen kommt es bei der Windenergieanla-
ge auf das Fundament und die Gondel an und nicht auf die Rotorblätter. Die Vorgaben für 
Wasserschutzgebiete (WSG) sind in den §§ 51, 52 WHG, den §§ 35 LWG in Verbindung 
mit der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung oder Anordnung nach § 52 Absatz 2 
WHG enthalten. Sie gelten für festgesetzte und für vorläufig gesicherte Wasserschutzge-
biete. Bei sich in der Festsetzung befindlichen Wasserschutzgebietsverfahren, die nicht 
vorläufig gesichert sind, bei denen aber die Wasserversorgung bereits besteht oder abseh-
bar ist, sind diese Vorgaben zwar nicht nach den oben genannten gesetzlichen Regelungen 
unmittelbar zu beachten. Die diesen Vorschriften zugrundeliegenden wasserwirtschaftli-
chen Überlegungen zum Schutz der Wasserversorgung gelten aber unabhängig davon und 
sind von der Wasserbehörde in das Planungsverfahren einzubringen und von der Pla-
nungsbehörde in ihre Erwägungen einzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in Ein-
zelfällen die Ausweisung des Schutzgebiets nicht mehr möglich sein dürfte (siehe z.B. VG 
Düsseldorf, Urt. v. 29.7.2004, - 4 K 2972/01). Die zuständige Wasserbehörde hat in die-
sen Fällen zu prüfen, ob sie nach § 52 Absatz 2 WHG vorgeht und vorläufige Anordnun-
gen zum Schutz der Wasserversorgung trifft. 
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Wasserschutzgebiete werden, unabhängig ob es sich um eine Trinkwasserversorgung aus 
Grundwasser oder Oberflächengewässern handelt, auf dieser Grundlage in der sie begrün-
denden Verordnung in der Regel in drei Wasserschutzzonen (WSZ) eingeteilt: 

- Die WSZ I ist die Zone unmittelbar um die Fassungsanlage. Sie hat den Schutz der 
Wassergewinnungsanlage und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeglichen Verunrei-
nigungen und Beeinträchtigungen zu gewährleisten. Daher sind jegliche Baumaßnah-
men abgesehen von den Anlagen zur Wasserfassung und —gewinnung sowie das Be-
treten (außer im Zusammenhang mit dem Betrieb der Wassergewinnung) verboten. 

- Die WSZ II hat den Schutz vor Verunreinigungen durch den Eintrag von pathogenen 
Keimen und abbaubaren Stoffen (sowie erst recht von persistenten Stoffen) sicherzu-
stellen. Dementsprechend wird sie bemessen und durch Verbote und Maßnahmen ge-
schützt. Bei den Verboten ist maßgeblich, dass der Fließweg innerhalb dieser Zone bis 
zum Erreichen des Brunnens für einen Rückhalt/Abbau der Kontamination durch diese 
Stoffe nicht ausreichend ist und daher jede Besorgnis, dass diese Stoffe eingetragen 
werden, ausgeschlossen werden muss. Dementsprechend stellt nach den Richtlinien 
des Deutschen Vereines des Fas- und Wasserfaches e.V. (Arbeitsblätter W101, WI02) 
bereits die Errichtung gewerblicher Anlagen allgemeiner Art in WSZ II in der Regel 
ein hohes und in der Regel nicht tolerierbares Gefährdungspotenzial für das Trinkwas-
ser dar und wird daher in WSZ II vieler Schutzgebietsverordnungen allgemein verbo-
ten. 

Die WSZ III bietet Schutz vor schwer abbaubaren Verunreinigungen im großräumigen 
Umfeld der Wassergewinnungsanlage und soll in etwa das unterirdische Einzugsgebiet 
der Gewinnungsanlage erfassen. Zu baulichen Anlagen regeln die Verordnungen in 
der Regel in der WSZ III Genehmigungspflichten. 

Bei Windenergieanlagen stellt vor allem das Fundament einen dauerhaften Eingriff in die 
Schutzfunktion der Deckschichten dar (Bodenverdichtung, präferentielle Fließwege, Ver-
siegelung). Die Grundwasserneubildung, das heißt die Menge und Qualität des Sickerwas-
sers und die Fließwege können abhängig von der Art und Größe des Fundaments dauer-
haft beeinflusst werden. 

Auch die Errichtung, der Betrieb und der Rückbau haben Auswirkungen. So kann es beim 
Einbau zu direkten Stoffeinträgen von wassergefährdenden Stoffen aus der Baustelle 
selbst, sowie zu Trübung und erhöhtem Eintragsrisiko für Keim- und Schadstoffbelastun-
gen infolge der Baugrubenöffnung und -verfüllung kommen. Außerdem wird der Boden 
durch Wege und die schweren Baufahrzeuge verdichtet und seine Schutzfunktion beschä-
digt. 

Beim Betrieb der Anlage kann es zur dauerhaften Auslaugung und Freisetzung von Stof-
fen aus den ober- und unterirdischen Anlagenteilen (Maschinenöle, Hydraulikflüssigkei-
ten, Biozide, Korrosionsschutzmittel; Beschichtungsmittel) kommen. 

Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in denen das Fachrecht zur Anwendung 
kommen kann: 

a) Planungsverfahren 

Die Flächen in den WSZ I und II sind im Sinne der baurechtlichen Rechtsprechung 
schlechthin ungeeignet für Windenergieanlagen. Die Kommune beteiligt bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne die Untere Wasserbehörde und erfragt, ob diese in dem konkreten 
WSG in Anbetracht der konkreten Verhältnisse entgegen der Vermutung in der Verord-
nung (Verbot) relevante Befreiungsmöglichkeiten sieht. Hier sind neben den konkreten 
Regelungen in der Schutzgebietsverordnung § 52 Absatz 1 Satz 2, 3 WHG einschlägig. 
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Überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit liegen nicht allein deshalb vor, weil 
eine Windenergieanlage regenerativen Strom erzeugt. Bei der Prüfung, ob eine Befreiung 
erteilt werden kann, sind wegen der überragenden Bedeutung des Grundwassers zur Si-
cherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung strenge Maßstäbe anzulegen. 

Im Regelfall wird eine Befreiung nur möglich sein, wenn der Schutzzweck der Verord-
nung nicht gefährdet ist. Erforderlich ist hierfür stets, dass bei dem beabsichtigten Stand-
ort die (hydro-)geologischen Verhältnisse im Einzelfall gegenüber den für die Abgren-
zung und Festsetzung allgemein festgestellten (hydro-)geologischen Verhältnissen so ab-
weichen, dass die Schutz- und Reinigungsfunktion der Deckschichten und wasserführen-
den Schichten trotz der Durchführung der Baumaßnahme gewahrt bleibt. Eine solche Be-
freiung könnte gegebenenfalls in Einzelfällen in Betracht kommen, wenn an geplanten 
Standorten von Anlagen innerhalb:der WSZ II günstigere (hydro-) geologische Verhält-
nisse vorliegen, die zu einer geringeren Gefährdung der Wassergewinnung führen oder bei 
atypischen Anlagen. Diese Voraussetzungen werden nur äußerst selten vorliegen. Bei der 
in Aussichtstellung einer Befreiung hat die zuständige Wasserbehörde zu prüfen, wie die 
Wasserversorgung weiterhin sichergestellt wird. Im Grundsatz muss die Einzelfallprüfung 
vorweg genommen werden. 

Sofern bei Heilquellenschutzgebieten qualitative Schutzzonen festgesetzt worden sind, gilt 
in diesen das gleiche wie für die WSZ I bis III der Wasserschutzgebiete. Sofern quantita-
tive Schutzzonen festgesetzt worden sind, sind in der Regel in der Schutzzone A (Innere 
Zone) Eingriffe in den Untergrund von mehr als 5 m Tiefe zumindest der Genehmigungs-
pflicht unterworfen. Die Heilquellen-Schutzzonen des qualitativen und quantitativen 
Schutzes können sich teilweise oder ganz überlagern. 

b) Genehmigungsverfahren 

Jede WSG-Verordnung enthält eine Regelung zur Befreiung von den Verboten in den 
WSZen I und II, die in § 52 Absatz I Sätze 2, 3 WHG vorgegeben ist. Im Regelfall ist je-
doch davon auszugehen, dass eine solche Befreiung nicht erteilt werden kann. 

24. 	Das Kapitel 8.2.3.3 wird unter a) und b) wie folgt neu gefasst: 

a) Planungsverfahren 

Da es sich bei einer im Flächennutzungsplan dargestellten Konzentrationszone nicht um 
eine Baugebiet handelt, ist § 78 Absatz 1 Nummer 1 WHG nicht einschlägig, wonach in 
nach § 76 Absatz 2 WHG festgesetzten oder nach § 76 Absatz 3 WHG gesicherten Über-
schwemmungsgebieten (ÜSG) eine Ausweisung von neuen Baugebieten verboten ist. Ab 
dem 5.1.2018 gilt dieses Verbot nach § 78 Absatz 1 Satz 1 WHG nF nur noch im Außen-
bereich. In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat ab dem 5.1.2018 die Gemeinde 
bei der Aufstellung, Änderung oder 'Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die 
nach § 30 Absatz I und 2 oder § 34 des Baugesetzbuchs zu beurteilen sind, die in § 78 
Absatz 3 WHG nF geregelten Vorhaben zu berücksichtigen. 

Die Anforderungen an die Zulassung einzelner Windenergieanlagen führen nur in Einzel-
fällen dazu, dass eine Genehmigung nicht erteilt werden kann (siehe unten b)), so zum 
Beispiel in Abflussbereichen des ÜSG in der Nähe von Bebauung. 

b) Genehmigungsverfahren 

In nach § 76 Absatz 2 WHG festgesetzten oder nach § 76 Absatz 3 WHG gesicherten 
ÜSG ist unabhängig von baurechtlichen Voraussetzungen nach § 78 Absatz 1 Nummer 2 
WHG (ab dem 5.1.2018 § 78 a Absatz 1 Nr. 1 WHG nF) die Errichtung von baulichen 
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Anlagen verboten. Eine Genehmigung kann nach § 78 Absatz 3 WHG erteilt werden, 
wenn im Einzelfall das Vorhaben 

die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der 
Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird; 

den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert; 

den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

hochwasserangepasst ausgeführt wird; 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen wer-
den können. Die Voraussetzungen für eine Genehmigung werden nur in Ausnahmefällen 
nicht vorliegen. 

25. Kapitel 8.2.3.4 wird wie folgt neu gefasst: 

8.2.3.4 	Hochwasserschutzanlagen 

Bei den folgenden Vorgaben für Anlagen und damit Windenergieanlagen kommt es bei 
der Windenergieanlage auf das Fundament und den Turm an und nicht auf die Rotorblät-
ter. 

Hochwasserschutzanlagen wie Deiche sind durch die Regelungen des § 82 LWG und ins-
besondere am Rhein durch Verordnungen nach §§ 82 Absatz 3 geschützt, die weiterge-
hende Anforderungen enthalten können. Nach § 82 Absatz 1 Nummer 1 LWG ist es auf 
dem Deich und in einer Schutzzone von beidseitig 4 m vom Deichfuß unter anderem ver-
boten, die Erdoberfläche zu vertiefen und Anlagen zu errichten. Bei anderen Hochwasser-
schutzanlagen ist insoweit eine Genehmigungspflicht geregelt (§ 82 Absatz 1 Satz 3, 4 
LWG). Im Übrigen sind die jeweiligen Deichschutzverordnungen zu beachten. 

26. In Kapitel 8.2.11 wird im ersten Absatz, zweiten Satz die Zahl 20 durch die Zahl 65 
ersetzt. 

27. Das Kapitel 9 wird wie folgt neu gefasst: 

Dieser Runderlass tritt mit der Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen am [Datum einfügen] in Kraft. 

Der „Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für 
die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass)" vom 4. November 2015, Gemein-
samer Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz, des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Ver-
kehr und der Staatskanzlei (MBI. NRW S. 231) gilt mit dem Inkrafttreten in der geänder-
ten Fassung. 

28. Die Anlagen 1 bis 4 entfallen 

18 



Im Koalitionsvertrag 2017-2022 haben sich CDU und FDP unter anderem zum Ziel 
gesetzt, dass die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ihre Energie- und 
Klimapolitik neu ausrichtet. Neu ausgerichtet werden soll auch der Ausbau der 
Windenergie, da er in Teilen des Landes auf zunehmende Vorbehalte in der 
Bevölkerung stößt. 

Die Landesregierung will die Akzeptanz für die Nutzung der Windenergie 
erhalten, weil sie ein wesentlicher Bestandteil für das Gelingen der Energiewende 
ist. Mit den bereits vorliegenden Genehmigungen für rund 500 neue 
Windenergieanlagen (derzeit rd. 3300 Anlagen) ist ein Wachstum der 
Windenergieleistung in Nordrhein-Westfalen um rund ein Drittel in den kommenden 
zwei Jahren absehbar. Dieser sehr dynamische Zubau erfordert, dass für die 
künftigen Planungen und Genehmigungen ein besonderes Augenmerk auf die 
Akzeptanz der Windenergieanlagen gerichtet wird. Daher soll beim weiteren 
Ausbau der Windenergie insbesondere die Stärkung der Kommunen, ein 
angemessener Anwohner-, Landschafts- und Naturschutz sowie Schutz von 
Bestandsanlagen sichergestellt werden, ebenso wie die Unterstützung des 
Repowerings bestehender Windparks. 

Der Koalitionsvertrag adressiert eine Reihe unterschiedlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten vom Bundesrecht, über den Landesentwicklungsplan bis 
hin zum Windenergieerlass. Mit dem heute für das Beteiligungsverfahren 
freigegebenen Änderungserlass wollen wir die im Windenergieerlass 
rechtssicher umsetzbaren Anpassungen vornehmen. Das Beteiligungsverfahren 
dient der Einbeziehung des Wissens und der Praxiserfahrung von Fachbehörden, 
Landesbetrieben und Verbänden. Es umfasst sowohl die Möglichkeit zur Abgabe 
einer schriftlichen Stellungnahme bis zum 6. Oktober als auch zwei nachfolgende 
Anhörungstermine, je einen für Fachbehörden und Verbände. 



Dem Beteiligungsverfahren wird sich eine Auswertung der eingegangenen 
Stellungnahmen anschließen. Je nach Umfang der eingehenden Stellungnahmen 
wird die Änderung des Windenergieerlasses voraussichtlich Ende dieses Jahres/ 
Anfang nächsten Jahres rechtsverbindlich. 

Der Windenergie-Erlass ist ein gemeinsamer Runderlass der für Planung und 
Genehmigung von Windenergieanlagen zuständigen Ressorts. Der Erlass 
besitzt für alle nachgeordneten Behörden verwaltungsinterne Verbindlichkeit. Für die 
Gemeinden als Trägerinnen der Planungshoheit ist der Windenergie-Erlass 
Empfehlung und Hilfe zur Abwägung. Für Investitionswillige, sowie Bürgerinnen und 
Bürger zeigt er den Rechtsrahmen auf, gibt Hinweise zu frühzeitigen 
Abstimmungsmöglichkeiten mit den Behörden und trägt somit zur Planungs- und 
Investitionssicherheit bei. Er wurde zuletzt im Jahr 2015 umfassend novelliert. 
Die Handlungsspielräume im Windenergieerlass sind durch den geltenden 
bundes- wie landesrechtlichen Rahmen bestimmt, da ein Ministerialerlass die 
Gesetze nur auslegen, aber nicht ändern kann. Gleichwohl können und werden 
wir die Spielräume im Rahmen des geltenden Rechts so nutzen, dass damit 
Schritte in Richtung einer zügigen Umsetzung des Koalitionsvertrags erfolgen. 
Mehrere Koalitionsvertragsziele im Windenergiebereich, wie die Stärkung der 
Kommunen und eine Aktualisierung von Umweltstandards werden mit der Änderung 
des Windenergieerlasses bereits vorgenommen. So wird z.B. im Bereich des 
Landschaftsschutzes den unteren Naturschutzbehörden der Landkreise deutlich 
mehr Spielraum als bisher gelassen. Im Hinblick auf den 1.500 m Abstand zu reinen 
und allgemeinen Wohngebieten wird in den Windenergieerlass ein Fallbeispiel 
aufgenommen, wie dies bereits im Erlass von 2005 der Fall war. 

Der Änderung des Windenergieerlasses werden weitere Schritte folgen. So 
bereitet die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zurzeit vor, dass auch der 
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) entsprechend geändert 
wird. Der Windenergie-Erlass ist dann an die neue Rechtslage anzupassen. 


